
Marktgemeinde Kirchstetten Lfd. Nr. 06/2023 
 

 

Verhandlungsschrift 
 

über die Sitzung des Gemeinderates 

 

am Dienstag, den 14. November 2023 im Sitzungssaal der Marktgemeinde Kirchstetten 

 

Beginn: 19.30 Uhr Ende: 21.10 Uhr 

 

Die Einladung erfolgte am 10.11.2023 durch Einzelladung per Email. 

 

Anwesend waren: 

Bürgermeister Josef Friedl 

 

die Mitglieder des Gemeinderates: 

Vizebürgermeister Meyer Ing. Thomas, MBA 

GGR Gruber Gottfried 

GGR Maron Margarete 

GGR Paul Ing Patrick 

GGR Timmermann Ulla 

GGR Winter Robert 

GR Bittgen Mag. Manuela 

GR Förster Matthäus 

GR Frühauf Matthias 

GR Kuderer Sylvia 

GR Mayer Johann 

GR Spiegl Alfred 

GR Svatek Richard 

GR Tichanek Kamil, MSc 

GR Tiefenbacher Mario 

GR Zack Stephan 

Die Grünen Kirchstetten derzeit unbesetzt 

Die Grünen Kirchstetten derzeit unbesetzt 

 

Entschuldigt abwesend:  

GR Engelbrecht Mag. Martin 

GR Kain-Gugerell Florian 

 

Außerdem anwesend: Zuhörer*in: Frau Mag. Hinterndorfer / NÖN 

 

Vorsitzender: Bürgermeister Josef Friedl 

 

Schriftführerin: AL Anita Zauner 

 

Die Sitzung war öffentlich. 
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Die Sitzung war beschlussfähig und alle Mandatare wurden im Sinne des § 45 Abs. 3 der NÖGO 1973 

rechtzeitig und nachweislich geladen. 

 

Der Bürgermeister begrüßt die Mitglieder des Gemeinderates und eröffnet die Sitzung mit folgender 

 

 

Tagesordnung 
 

ÖFFENTLICH 

Top 1: Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 13.09.2023 

Top 2: Bericht des Prüfungsausschusses 

Top 3: Beschlussfassung Audendenkmal 

Top 4: Beschlussfassung BVH Volksschule – Mehrleistungen 

Top 5: Beschlussfassung Löschungserklärungen für grundbücherliche Durchführungen 

Top 6: Beschlussfassung Verlängerung VOR-Klimaticket 

Top 7: Beschlussfassung TBE Am Bruckfeld 35 – Sj. 2023/24 

Top 8: Beschlussfassung Netzzugangsvertrag PV FF-Haus Totzenbach 

Top 9: Beschlussfassung Netzzugangsverträge EVN Betriebsgebiet Mooswiesen – Korrektur 

Top 10: Beschlussfassung Verlängerung Baulandmobiliesierungsvertrag Gst. 341/6, KG Totzenbach 

Top 11: Beschlussfassung Schulungsbeiträge Kommunalpolitiker 

Top 12: Beschlussfassung NVA 2023 inkl. MFP bis 2027 

Top 13: Beschlussfassung Versicherung für Audendenkmal 

Top 14: Beschlussfassung Verordnungen von Bausperren gem. § 26 NÖ ROG 2014 und gem. § 35 NÖ 

 ROG 2014 in den Bereichen nördlich der Eisenbahn 

Top 15: Beschlussfassung Verordnungen von Bausperren gem. § 26 NÖ ROG 2014 und gem. § 35 NÖ 

 ROG 2014 in den Bereichen zwischen der Eisenbahn und der Westautobahn 

Top 16: Beschlussfassung Auftragsvergabe BHV Volksschule Elektro-Installationen 

Top 17: Beschlussfassung Auftragsvergabe BHV Volksschule HKLS-Installationen 

Top 18: Beschlussfassung Auftragsvergabe BHV Volksschule Fördertechnik 

Top 19: Beschlussfassung Auftragsvergabe BHV Volksschule Pfosten-Riegel-Konstruktion 

Top 20: Beschlussfassung Auftragsvergabe BHV Volksschule Fenster und Beschattung 

Top 21: Beschlussfassung Auftragsvergabe BHV Volksschule Bodenleger Linoleum 

Top 22: Beschlussfassung Auftragsvergabe BHV Volksschule Trockenbau 

Top 23: Beschlussfassung Auftragsvergabe BHV Volksschule Maler 

Top 24: Beschlussfassung Auftragsvergabe BHV Volksschule Fliesenleger 

Top 25: Beschlussfassung Auftragsvergabe BHV Volksschule Türsysteme 

Top 26: Beschlussfassung Auftragsvergabe Schreibtisch und Beistelltische in der Buchhaltung 

 

 

NICHT ÖFFENTLICH 

Top 1: Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 13.09.2023 

Top 2: Ehrungen 
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Top 1: Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 13.09.2023 

 

Eine Abschrift des Protokolls der Sitzung des Gemeinderates wurde übermittelt, da keine Einwände 

eingelangt sind, gilt das Protokoll als genehmigt und wird unterfertigt. 

GGR Winter stellt fest, dass die öffentlichen GR-Protokolle auf der Homepage ohne die 

dazugehörigen Anhänge veröffentlicht werden. Die Anhänge sollten eigentlich auch veröffentlicht 

werden. 

Dies wurde seitens der Verwaltung zwischenzeitlich erledigt. 

 

Top 2:  Bericht des Prüfungsausschusses 

 

Der Bürgermeister übergibt dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses Herrn GR Alfred Spiegl das 

Wort und ersucht diesen um seinen Bericht.  

 

Top 3:  Beschlussfassung Audendenkmal 

 

Sachverhalt: Herr Karlhuber – Designer des Audendenkmals hat ein E-Mail gesendet, dass es zu 

zusätzlichen Kosten kommt, da die Firma Fontanari Befestigungsmaterial für die PV Anlage 

benötigte. Dieses Angebot wurde Mitte Juli (datiert 12.07.2023) gesendet und eine Abklärung 

diesbezüglich fand im September statt. Auch wurden für den VW Käfer zusätzlich 4 Stück Konsolen 

aus Stahl benötigt – hierzu gibt es ein Angebot vom 27.04.2023, wo ein Teil die 4 Konsolen und 2 

Stk. Handläufe vermerkt sind. Die Handläufe wurden direkt mit der Fa. Kickinger abgerechnet. Somit 

bleiben die 4 Konsolen noch offen für die Gemeinde. 

Am 27. September 2023 ist die Rechnung von der Firma Fontanari mit einer Gesamtbruttosumme 

von € 1.903,64 eingelangt. Da diese Materialien für den Abschluss des Audendenkmals benötigt 

wurden, muss diese Rechnung genehmigt werden, damit die Zahlung erfolgen kann. 

Herr Karlhuber hat auch informiert, dass bei den Foldern die Druckauflage erhöht wurde und daher 

Mehrkosten entstanden sind. In der GV Sitzung vom 07.06.2023 wurde der Gesamtbruttobetrag von 

€ 428,29 genehmigt. Die Rechnung von druck.at betrug nun € 500,23. Dies ist eine Differenz von 

€ 71,94. 

GGR Winter stellt fest, dass die Überschreitung der ursprünglich geplanten Kosten von € 100.000, - 

bei der Errichtung des Auden-Denkmals nicht das Problem ist. Das eigentliche Problem ist, dass die 

zugesagten Mittel vom Land NÖ nicht in der angekündigten Höhe zur Verfügung gestellt wurden 

und sich deshalb die Kosten für die Gemeinde entsprechend erhöht haben. Eigentlich hat das Land 

die Gemeinde bei dem Projekt im Stich gelassen. 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Genehmigung der Rechnung Nr. 3021 vom 27.09.2023 von der Firma Fontanari, Endresstraße 18, 

1230 Wien für die Konsolen des VW Käfers und für die Befestigungspunkte der PV Anlage mit einer 

Gesamtbruttosumme von € 1.903,64 inkl. MwSt.  

Genehmigung der Mehrkosten laut Rechnung vom 08.09.2023 für die Folder beim Audendenkmal 

bei der Tankstelle von der Firma druck.at, Aredstraße 7, 2544 Leobersdorf von € 71,94 inkl. MwSt. 

Gesamtkostenaufstellung des Projektes – Beilage A 
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Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 

 

Top 4: Beschlussfassung BVH Volksschule – Mehrleistungen 

 

Sachverhalt: Das Architekturbüro Aichberger hat eine Rechnung für das BVH Volksschule mit 

Mehrleistungen gesendet. Hiermit werden folgende Leistungen in Rechnung gestellt: 

Förderung für die NÖ Landesregierung, Versickerung Bestand, Umplanung auf Grund Einsparungen. 

Die Honorarnote Re. Nr. 174.23-437.29 vom 01.10.2023 mit einer Bruttosumme von € 1.340,21 liegt vor 

und beinhaltet den Zeitraum: 01.09.2023-30.09.2023. 

 

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 18.10.2023 diesen Top vorberaten und empfiehlt 

einstimmig die Genehmigung. 

GGR Winter kritisiert, dass es zwar zu Einsparungen bei dem Projekt kommen wird, es aber dazu nie 

eine entsprechende Sitzung der AG-Volkschule-Kindergarten gab, wo die Auswirkungen dieser 

Änderungen im Detail präsentiert worden sind. So stellt sich z.B. die Frage der Erreichbarkeit der 

Obergeschosse, weil es den ursprünglich geplanten Aufzug nicht geben wird und somit die 

Verbindung der beiden Gebäude nicht gegeben ist. 

 

Bgm Josef Friedl stellt fest, dass es vom Untergeschoß (Garderobe) und Erdgeschoß (Schulklassen) 

eine direkte Verbindung zum alten Schulgebäude geben wird. Die Obergeschoße des bestehenden 

Schulgebäudes werden barrierefrei mittels Treppenlift erreichbar sein. Der ursprünglich geplante 

Aufzug könnte auch nachträglich verwirklicht werden.  

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Genehmigung der Mehrleistungen der Fa. aichberger architektur ZT-GmbH, 3100 St. Pölten, 

Birkengasse 53 in der Höhe von € 1.340,21 inkl. USt. für das BVH Volksschule. 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

 

 

Top 5:  Beschlussfassung – Löschungserklärungen für grundbücherliche Durchführungen 

 

A) Löschung des Vorkaufsrechtes in der EZ 496, Grundbuch 19730 Kirchstetten 

Sachverhalt: Der Bürgermeister berichtet, dass auf der Liegenschaft EZ 496 (Steinriedstraße 16) von 

Familie Bauer, ein Vorkaufsrecht für die Marktgemeinde Kirchstetten eingetragen ist. Nachdem die 

Bebauung abgeschlossen ist, soll das Vorkaufsrecht gelöscht werden. 

 

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 18.10.2023 diesen Top vorberaten und empfiehlt 

einstimmig die Genehmigung. 
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Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Der Gemeinderat möge die Löschungserklärung für EZ 496, Grundbuch 19730 Kirchstetten 

genehmigen. Beilage B 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

 

 

B) Löschung des Vorkaufsrechtes in der EZ 66, Grundbuch 19707 Doppel  

Sachverhalt: Der Bürgermeister berichtet, dass auf der Liegenschaft EZ 66 (Doppel 40) von Familie 

Leithammer, ein Vorkaufsrecht für die Marktgemeinde Kirchstetten eingetragen ist. Nachdem die 

Bebauung abgeschlossen ist, soll das Vorkaufsrecht gelöscht werden. 

 

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 18.10.2023 diesen Top vorberaten und empfiehlt 

einstimmig die Genehmigung. 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Der Gemeinderat möge die Löschungserklärung für EZ 66, Grundbuch 19707 Doppel genehmigen.  

Beilage C 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

 

 

Top 6: Beschlussfassung – Verlängerung VOR-Klimaticket 

 

Sachverhalt: Der Bürgermeister hat in der letzten GR-Sitzung berichtet, dass die beiden VOR 

Klimatickets Metropol Region (Wien-NÖ-Burgenland) ablaufen und ab 04.10.2023 für ein Jahr 

verlängert werden sollen.  

Dies wurde seitens des Gemeinderates befürwortet und diese sollen auch zukünftig an die Bürger*innen 

von Kirchstetten (HWS und NWS) zu folgenden Nutzungsbedingungen – Beilage zum Protokoll – 

verliehen werden. Der Verlängerungspreis pro Ticket beträgt € 860,00 

Nun wurde zusätzlich das Buchungsportal www.schnupperticket.at aktiviert, hierfür wird ein monatlicher 

Beitrag von € 4,80 inkl. Ust. verrechnet. 

 

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 18.10.2023 diesen Top vorberaten und empfiehlt 

einstimmig die Genehmigung. 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Genehmigung der Verlängerung der beiden VOR-Klimatickets zu einem Preis von € 1.720,00 inkl. 

Ust. zu folgenden Nutzungsbedingungen Beilage D. 

Genehmigung der Kosten für 1 Jahr für das Buchungsportal von insgesamt von € 57,60 

 

http://www.schnupperticket.at/
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Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

 

 

Top 7: Tagesbetreuungseinrichtung TBE Am Bruckfeld 35 – Sj. 2023/24 

 

Sachverhalt: Derzeit ist die Tagesbetreuungseinrichtung Am Bruckfeld 35 stillgelegt, da es keine 

Anmeldungen gab. Der Kindergartenausschuss hat sich in seiner Sitzung am 27. September 2023  

mit der Öffnung im Schul-/Kiga-Jahr 2023/24 damit beschäftigt, wie es mit der Öffnung ab Jänner 

2024 sein soll. 

Es gibt Anmeldungen von 3 Kindern. Jeweils 1 Kind für Jänner, Februar und April. Vom Land NÖ 

erhält die Marktgemeinde Kirchstetten erst eine Förderung ab dem 8. Kind. Somit ist es günstiger die 

Tagesbetreuungseinrichtung für dieses Schul-/Kiga-Jahr 2023/24 geschlossen zu halten und den drei 

Eltern die Kooperation mit einer Nachbargemeinde zu ermöglichen. Die Kosten belaufen sich pro 

Kind auf € 120,00 bis € 180,00 pro Monat. 

Die Ausschussmitglieder sind einstimmig zu Empfehlung gekommen, dass die TBE im Schul-/Kiga-

Jahr 2023/24 stillgelegt bleibt und den Eltern die Kosten in der Höhe von € 120,00 bis max. € 180,00 

gefördert werden. 

 

GGR Winter hat Informationen, dass es auch in den unmittelbaren Nachbargemeinden 

Kapazitätsprobleme bei den Kinderbetreuungseinrichtungen gibt. Es ist zwar nett, dass die 

Marktgemeinde Kirchstetten die Kosten für entsprechende Betreuung finanzieren würde, es ist aber 

zu erwarten, dass das in der Praxis nicht funktionieren wird. Der Vorschlag wäre, noch einmal 

darüber nachzudenken, die TBE beizubehalten, um die betroffenen Familien so zu unterstützen. 

 

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 18.10.2023 diesen Top vorberaten und empfiehlt 

einstimmig die Genehmigung. 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Keine Öffnung der Tagesbetreuungseinrichtung im Schul-/Kiga-Jahr 2023/24. Kostenersatz an die 

Eltern, welche ihre Kinder in einer Nachbargemeinde zur Betreuung bringen, gegen Vorlage der 

Rechnung in der Höhe von € 120,00 bis max. € 180,00 pro Monat. 

 

Beschluss: Der Antrag wird mehrstimmig angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  Dafür: ÖVP Mandatare und FPÖ Mandatar 

 Stimmenthaltungen: SPÖ Mandatare 

 

 

Top 8: Beschlussfassung Netzzugangsvertrag PV FF-Haus Totzenbach 

 

Sachverhalt: Am 29. Juni 2022 wurde in der Gemeinderatssitzung die Errichtung der PV Anlage 

beschlossen. Es liegt nun die Netzzugangs-Vereinbarung Nr. S-NL-2024-NZ-004.01 vor.  

Für den Anschluss einer PV Anlage mit einer maximalen Einspeiseleistung von 30kVA. 
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Nach Rücksprache von Frau Kahofer bei der NÖ Netz EVN Gruppe hat sie die Auskunft erhalten, dass die 

30 Kilowatt Leistung vom vorigen Betrag übernommen wird. Da die 30 kW Leistung festgelegt ist, wird für 

diesen Vertrag kein Netzbereitschaftsentgelt verrechnet. Sollten die 30 kW überschritten werden, dann 

kommt es nach derzeitigem Stand pro Kilowatt zu Kosten von € 210,65 + 20% MwSt. das sind dann 

insgesamt Brutto: € 252,78/KW. 

Für diese Vereinbarung wird pauschal der Netzzutritt in der Höhe von Brutto: € 540,00 verrechnet. 

 

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 18.10.2023 diesen Top vorberaten und empfiehlt 

einstimmig die Genehmigung. 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Genehmigung der Netzzugangs-Vereinbarung Nr. S-NL-2024-NZ-004.01 von der Netz Niederösterreich 

GmbH, EVN Platz, 2344 Maria Enzersdorf und den damit verbundenen Pauschalentgelt von Brutto € 540,00 

für den Netzzutritt. Beilage E 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

 

 

Top 9: Beschlussfassung Netzzugangsverträge EVN Betriebsgebiet Mooswiesen – Korrektur 

 

Sachverhalt:  

A) In der Gemeinderatssitzung am 13.09.2023 wurde unter Top 15 A die Netzzugangsvereinbarung  

Nr. S-NL-2023-NZ-107.01 vom 19.07.2023 für die Übernahme von Vorlagen für den Anschluss des 

Betriebsgebietes in 3062 Kirchstetten, Transformatorstation „Kirchstetten Mooswiesen“ genehmigt. Bei den 

Kosten des Netzzutrittsentgelts stand auf Seite 2 im Schriftstück bei der Summe nicht, dass das Entgelt 

netto ist. Damit wurde dies als Bruttosumme angenommen.  

Die Rechnung ist bei der Gemeinde am 13.10.2023 eingelangt und diese enthielt 20 % MwSt.  

Nach Anruf bei der Netz NÖ wurde darauf hingewiesen, dass auf der Seite 4 unter Allgemeines Punkt 5 

steht: Sämtliche in dieser Vereinbarung angeführten Verträge verstehen sich ohne die hinzuzurechnende, 

gesetzlich vorgeschriebene Umsatzsteuer.  

Somit muss der Beschluss korrigiert werden. Nettosumme: € 33.615,00 + 20 % MwSt. € 6.723,00 sind 

insgesamt Brutto: € 40.338,00 

 

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 18.10.2023 diesen Top vorberaten und empfiehlt 

einstimmig die Genehmigung. 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Genehmigung der Rechnung Nr. 6101805242 vom 09.10.2023 mit der Gesamtbruttosumme von 

€ 40.338,00. Beilage F 

 



Seite | 8 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

 

B) In der Gemeinderatssitzung am 13.09.2023 wurde unter Top 15 B die Netzzugangsvereinbarung  

Nr. S-NL-2023-NZ-108.01 vom 19.07.2023 2023 für den Anschluss eines Pumpwerks in 3062 Kirchstetten, 

„Mooswiesen Pumpwerk“, Parz. Nr. 183 genehmigt. Bei den Kosten des Netzzutrittsentgelts stand auf  

Seite 2 im Schriftstück bei der Summe nicht, dass das Entgelt netto ist. Damit wurde dies als Bruttosumme 

angenommen.  

Die Rechnung ist bei der Gemeinde am 13.10.2023 eingelangt und diese enthielt 20 % MwSt.  

Nach Anruf bei der Netz NÖ wurde darauf hingewiesen, dass auf der Seite 5 unter Allgemeines Punkt 7 

steht: Sämtliche in dieser Vereinbarung angeführten Verträge verstehen sich ohne die hinzuzurechnende, 

gesetzlich vorgeschriebene Umsatzsteuer.  

Auf der Rechnung ist zusätzlich noch 1 kW Netzbereitstellungsentgelt von brutto € 121,78 verrechnet 

worden. 

Somit muss der Beschluss korrigiert werden. Rechnungsnettosumme: € 2.342,48 + 20 % MwSt. € 468,50 

sind insgesamt Brutto: € 2.810,98 

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 18.10.2023 diesen Top vorberaten und empfiehlt 

einstimmig die Genehmigung. 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Genehmigung der Rechnung Nr. 6101805257 vom 09.10.2023 mit der Gesamtbruttosumme von 

€ 2.810,98. Beilage G 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

 

 

Top 10: Beschlussfassung Verlängerung Baulandmobilisierungsvertrag Gst. 341/6, KG Totzenbach 

 

Sachverhalt: Der Bürgermeister berichtet, dass am 21.09.2020 ein Baulandmobilisierungsvertrag mit der 

AZ 0595/20-KI/HO betreffend die Liegenschaft 341/6, KG Totzenbach, EZ 384 (in der Reithofstraße) 

zwischen der MG Kirchstetten und der Familie Seyrl Barbara und Christoph abgeschlossen wurde. 

Bedingung des Vertrages bildet die Errichtung eines konsensgemäßen Hauptgebäudes. Zugleich wurde 

das Vorkaufsrecht für die MG Kirchstetten auf der Liegenschaft Gstk. 341/6, KG Totzenbach, EZ 384 

eingetragen. Da sie sich aufgrund der wirtschaftlichen Lage noch in der Planungsphase befinden, sucht 

Familie Seyrl um Verlängerung der Bauverpflichtung um weitere zwei Jahre, bis längstens 01.02.2025, an. 

 

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 18.10.2023 diesen Top vorberaten und empfiehlt 

einstimmig die Genehmigung. 
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Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen:  

Der Gemeinderat möge die Verlängerung des Baulandmobilisierungsvertrages auf dem 

Gstk. 341/6, KG Totzenbach, EZ 384 bis 01.02.2025 genehmigen.  

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

 

 

Top 11: Beschlussfassung – Schulungsbeiträge Kommunalpolitiker  

 

Sachverhalt: Der Schulungsbeitrag für das Jahr 2024 und 2025 ist vom Gemeinderat wieder zu 

beschließen. Seitens der Parteien wurde mit 16. April 2020 ein neues Übereinkommen über die Höhe  

der Schulungsgelder für Kommunalpolitiker und Nachwuchskräfte getroffen, in welchem ausgehend vom 

einbehaltenen Betrag für 2021 mit € 2,35 pro Einwohner eine jährliche Erhöhung von € 0,05 bis 

einschließlich 2025 vereinbart wurde. Als Basis für die Einwohner wird die letzte Registerzählung der 

Statistik Austria herangezogen. Seitens der Gemeinde sind die Beträge von 2024 und 2025 zu beschließen.  

 

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 18.10.2023 diesen Top vorberaten und empfiehlt 

einstimmig die Genehmigung. 

Antrag des Gemeindevorstandes:  

Der Gemeinderat möge für die Aufgaben der Weiterbildung und Schulung der Gemeindemandatare 

in den Angelegenheiten der Kommunalverwaltung den im Gemeinderat vertretenen Parteien und 

Wählergruppen die Gewährung der unten angeführten Beträge aus Gemeindemitteln beschließen.  

 

 2024 € 2,50 pro Einwohner  

 2025 € 2,55 pro Einwohner  

 

Der so errechnete Gesamtbetrag ist auf die im Gemeinderat vertretenen Parteien und 

Wählergruppen in jenem Verhältnis aufzuteilen, das der bei der letzten Gemeinderatswahl 2020 

erzielten Mandatsstärke entspricht.  

Die Bezirkshauptmannschaft St. Pölten wird ermächtigt, die Schulungsbeiträge bis auf weiteres von 

den im Wege des Amtes der NÖ Landesregierung, Abteilung Gemeinden, zur Auszahlung 

gelangenden Bundesertragsanteile einzubehalten und auf die von den Bezugsberechtigten jeweils 

bekannt gegebenen Konten von Bankverbindungen zu überweisen.  

 

Beschluss: Der Antrag wurde angenommen.  

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

 

 

Top 12: Beschlussfassung NVA 2023 inkl. MFP bis 2027 

 

Sachverhalt: In der Wirtschaftsausschusssitzung am 24.10.2023 wurde von der Amtsleiterin der NVA 

2023 erklärt. Es wurden sämtliche Positionen in mühevoller Kleinarbeit überprüft und die große 

Anzahl an Fehlern im VA 2023 nun richtiggestellt. Insbesondere wurden seitens der vorherigen 

Amtsleitung Kostenpositionen trotz vorliegender GR-Beschlüsse zu gering angesetzt, einzelne 

Kostenpositionen und Umsatzsteuer vergessen und Ertragspositionen zu hoch angesetzt. 
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Weiters wurden die beim Umstieg auf die VRV 2015 nicht korrekt verbuchten Sollüberschüsse, auf 

Hinweis des Land NÖ, richtiggestellt.  

Es wurden die einzelnen Positionen im NVA 2023 ausführlich erklärt und besprochen, insbesondere 

nachstehende Punkte: 

1. Operative Gebarung 

 Lohnzahlungen: Hier wurde z.B. die Zahlung zum 40. Dienstjubiläum einer Mitarbeiterin im  

VA 2023 nicht berücksichtigt. 

 Leasing Volksschule: aus heutiger Sicht im Plan 

 Kredite: Generell stark gestiegene Kosten aufgrund der massiven Zinssteigerungen. 

Diesbezüglich weist GR Spiegl auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses hin, von variabel 

verzinsten Krediten auf fix verzinste Kredite umzusteigen. 

 Subventionen Vereine: Die aktuelle Liste soll vom Kulturausschuss in Abstimmung mit dem 

Wirtschaftsausschuss überarbeitet werden. 

 Lichtservice Vertrag EVN: Durch die Indexanpassungen sind die Kosten pro Lichtpunkt von 

netto € 51,- auf € 75,28 gestiegen. (brutto: von € 61,20 auf € 90,34) Ein Vertragsausstieg nach 

Ablauf der Mindestvertragsdauer von 3 Jahren ist rechtzeitig zu evaluieren.  

 

2. Investive Gebarung: 

 PV-Anlage FF Totzenbach: Darlehen ist auszuschreiben 

 

 Musikhaus: Der Prüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 23.6.2023 eine Kostendifferenz 

von € 256.000,- zwischen GR-Beschluss und VA 2023 festgestellt.  

 Seitens der ehemaligen Amtsleiterin wurde im VA 2023 auf die Umsatzsteuer vergessen und 

der reine Netto-Wert aus dem GR Beschluss übernommen. 

 Die aktuellen Baukosten von Brutto € 1.711.769,- (lt. der Amtsleitung vorliegender Liste) 

entsprechen genau den im Gemeinderat beschlossenen Kosten.   

 Das ursprünglich geplante und seitens der ehemaligen Amtsleitung als nicht notwendig 

bezeichnete Darlehen, wurde in der Zwischenzeit bereits im GR beschlossen und 

aufgenommen. 

 Radweg: Vorhaben wird auf 2025 verschoben 

 

 Audendenkmal: Der Prüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 23.6.2023 eine 

Kostendifferenz von € 24.610,- zwischen GR-Beschluss und VA 2023 festgestellt.  

 GR Grundsatzbeschluss 2021 über Projektkosten von ca. € 100.000,-wobei durch 

Landesförderung und Sponsoren für den Gemeinde Kosten von ca. € 20.000,- entstehen 

sollen. 

 Bereits im VA 2022 wurde seitens der ehemaligen Amtsleiterin nur Projektkosten in der Höhe 

von € 78.300,- vorgesehen. Dieser zu geringe Wert wurde unverändert in den VA 2023 

übernommen. 

 Die seitens der ehemaligen Amtsleitung im VA 2023 angeführten Sponsorengelder konnten 

nicht erreicht werden. 

 Lt. aktuellen Stand sind die Baukosten um ca. € 5.500,- höher als erwartet. 
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Der NVA 2023 wurde mittlerweile bereits dem Land vorgelegt und von diesem genehmigt. 

 

GGR Winter stellt fest, dass es laut dem Nachtragsvoranschlag 2023 einen Fehlbetrag von ca. 2 Mio. 

Euro gibt. Es wurde aber bis dato nicht erklärt, wie dieser Fehlbetrag bedeckt werden soll. Erst bei der 

Sitzung des Gemeindevorstandes am 8.11.2023 wurde auf Nachfrage von GGR Winter hinsichtlich der 

Bedeckung erklärt, dass das Land NÖ dem Nachtragsvoranschlag in der vorliegenden Form bereits 

zugestimmt hätte und der Fehlbetrag mit einem Darlehen ausgeglichen werden kann. 

GGR Winter stellt die Frage, wie dieses Darlehen finanziert werden soll. Keinesfalls kann es sein, dass 

es, wie scheinbar mit dem Land NÖ vereinbart, über eine Erhöhung der Kanalabgaben um 10% 

passiert. So wie bei der Wasserversorgung, handelt es sich auch bei der Abwasserentsorgung um 

einen Betrieb mit marktbestimmender Tätigkeit. Das heißt, diese Betriebe sind kostendeckend zu 

führen. Sollten aus dem Betrieb Mehreinnahmen entstehen, dann ist vorgesehen, mit diesen 

zweckgebundenen Rücklagen zu bilden und keinesfalls die Finanzierung von Darlehen, um 

Fehlbeträge auszugleichen. Es muss eine andere Lösung vom Land NÖ geben, als durch eine 

unangebrachte Gebührenerhöhung alle Gemeindebürger zusätzlich zu belasten. 

 

Bgm Josef Friedl erklärt, dass derzeit noch nicht bekannt sei, wieviel zusätzliche Bedarfszuweisungen 

vom Land der MG Kirchstetten zuteilt werden. Erst danach kann man von konkreten Zahlen sprechen.  

 

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 08.11.2023 diesen Top vorberaten und empfiehlt 

mehrstimmig die Genehmigung. 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Genehmigung des NVA 2023 inkl. MFP bis 2027 – Beilage H: Vorbericht NVA 2023  

 

 

Beschluss: Der Antrag wird mehrstimmig angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  Dafür: ÖVP Mandatare und FPÖ Mandatar 

 Stimmenthaltungen: SPÖ Mandatare 

 

 

Top 13: Beschlussfassung Versicherung für Audendenkmal 

 

Sachverhalt: Das Audendenkmal am ÖBB Areal/Bahnhof Kirchstetten soll nun versichert werden. Die 

Niederösterreichische Versicherung bietet über Aon-Austria 3 Varianten zu folgende Konditionen an: 

Variante 1: Versicherungswert EUR 50.000,- 

Sparten: Feuer, Sturm, EC (Extended Coverage, wie zB böswillige Beschädigung, Fahrzeuganprall) 

Der Selbstbehalt für die Sparte EC beläuft sich auf EUR 500,00 

Jahresbruttoprämie: EUR 815,00 

Variante 2: Versicherungswert EUR 70.000,- 

Sparten: Feuer, Sturm, EC (Extended Coverage, wie zB böswillige Beschädigung, Fahrzeuganprall) 

Der Selbstbehalt für die Sparte EC beläuft sich auf EUR 500,00 

Jahresbruttoprämie: EUR 1 221,00 

Variante 3: Versicherungswert EUR 100.000,- 

Sparten: Feuer, Sturm, EC (Extended Coverage, wie zB böswillige Beschädigung, Fahrzeuganprall) 
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Der Selbstbehalt für die Sparte EC beläuft sich mindestens auf EUR 1.000,00 

Jahresbruttoprämie: EUR 1 825,00 

 

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 08.11.2023 diesen Top vorberaten und empfiehlt 

einstimmig die Genehmigung. 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Genehmigung des Abschlusses der Versicherungspolizze für das Audendenkmal am ÖBB Gelände 

mit einer Jahresbruttoprämie von EUR 815,00. 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

 

 

Top 14: Beschlussfassung Verordnungen von Bausperren gem. § 26 NÖ ROG 2014 und  

gem. § 35 NÖ ROG 2014 in den Bereichen nördlich der Eisenbahn 

 

Sachverhalt: Der Bürgermeister berichtet, dass für den Bereich nördlich der Eisenbahn in der 

Marktgemeinde Kirchstetten Bausperren gem. §§26 und 35 des NÖ Raumordnungsgesetzes geplant 

sind.  

Das NÖ Raumordnungsgesetz ermöglicht mit der Verordnung einer Bausperre eine Art „Notbremse“, 

welche der Gemeinde die Zeit verschafft, in einem angemessenen Zeitraum von bis zu 2 Jahren eine 

Anpassung der örtlichen Planungsinstrumente (Flächenwidmungs- und Bebauungsplan) 

durchzuführen. Notwendig wird dies aufgrund der derzeitigen Tendenz zur strukturunverträglichen 

Nachverdichtung sowie örtlicher Fehlentwicklungen. Da Änderungen des Flächenwidmungs- sowie 

des Bebauungsplanes zeitaufwendige Verfahren darstellen, ermöglicht das Verordnen einer Bausperre 

eine rasche Handhabe gegen etwaige Fehlentwicklungen, da sie unmittelbar nach Kundmachung in 

Kraft tritt.  

Eine Bausperre bildet hierbei kein Bauverbot. Sie nimmt Bezug auf die Bauland-Widmung und stellt 

eine Einschränkung der Bauplatzgröße sowie eine Limitierung der Wohneinheiten dar. Im konkreten 

Fall betrifft dies die Katastralgemeinden nördlich der Eisenbahn (Doppel, Kirchstetten, Oberwolfsbach, 

Paltram, Senning, Sichelbach und Totzenbach sowie der Ortschaft Fuchsberg) und soll wie folgt 

erlassen werden: 

 

-in der Widmungsart „Bauland-Wohngebiet“ mind. 1.000 m²; max. 2 Wohneinheiten 

-in der Widmungsart „Bauland-Kerngebiet“ mind. 1.000 m²; max. 6 Wohneinheiten 

-in der Widmungsart „Bauland-Agrargebiet“ mind. 1.500 m² (auf max. 4 Wohneinheiten bereits per 

Gesetz limitiert) 

Beilage I = Verordnung Bausperre § 26 NÖ ROG 2014 

Beilage J = Verordnung Bausperre § 35 NÖ ROG 2014 

 

Die Verordnungen von Bausperren in den Bereichen nördlich der Eisenbahn wurde in der 

Ausschusssitzung Zivilschutz, Raumordnung, Personal am 07.11.2023 ausführlich besprochen, wobei 
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der Raumplaner der MG Kirchstetten DI Josef Hameter den Zweck und die Vorteile der Bausperre 

ausführlich erläutert. Die Mitglieder des Raumausschusses stimmten einstimmig für eine Empfehlung 

der Genehmigung an den Gemeinderat. 

 

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 08.11.2023 diesen Top vorberaten und empfiehlt 

einstimmig die Genehmigung.  

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Genehmigung der Verordnung Bausperre § 26 NÖ ROG 2014 (Beilage I) und Genehmigung der 

Verordnung Bausperre § 35 NÖ ROG 2014 (Beilage J). 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

 

 

Top 15: Beschlussfassung Verordnungen von Bausperren gem. § 26 NÖ ROG 2014 und  

gem. § 35 NÖ ROG 2014 in den Bereichen zwischen der Eisenbahn und der Westautobahn 

 

Sachverhalt: Der Bürgermeister berichtet, dass für den Bereich zwischen der Eisenbahn und der 

Westautobahn in der Marktgemeinde Kirchstetten Bausperren gem. §§26 und 35 des NÖ 

Raumordnungsgesetzes geplant sind.  

Das NÖ Raumordnungsgesetz ermöglicht mit der Verordnung einer Bausperre eine Art „Notbremse“, 

welche der Gemeinde die Zeit verschafft, in einem angemessenen Zeitraum von bis zu 2 Jahren eine 

Anpassung der örtlichen Planungsinstrumente (Flächenwidmungs- und Bebauungsplan) 

durchzuführen. Notwendig wird dies aufgrund der derzeitigen Tendenz zur strukturunverträglichen 

Nachverdichtung sowie örtlicher Fehlentwicklungen. Da Änderungen des Flächenwidmungs- sowie 

des Bebauungsplanes zeitaufwendige Verfahren darstellen, ermöglicht das Verordnen einer Bausperre 

eine rasche Handhabe gegen etwaige Fehlentwicklungen, da sie unmittelbar nach Kundmachung in 

Kraft tritt.  

Eine Bausperre bildet hierbei kein Bauverbot. Sie nimmt Bezug auf die Bauland-Widmung und stellt 

eine Einschränkung der Bauplatzgröße sowie eine Limitierung der Wohneinheiten dar. Im konkreten 

Fall betrifft dies die Katastralgemeinden zwischen der Eisenbahn und der Westautobahn (Kirchstetten, 

Sichelbach und Waasen) und soll wie folgt erlassen werden: 

 

-in der Widmungsart „Bauland-Wohngebiet“ mind. 750 m²; max. 2 Wohneinheiten 

-in der Widmungsart „Bauland-Kerngebiet“ mind.  1.000 m²; max. 6 Wohneinheiten 

-in der Widmungsart „Bauland-Agrargebiet“ mind. 1.500 m² (auf max. 4 Wohneinheiten bereits per 

Gesetz limitiert) 

Beilage K = Verordnung Bausperre § 26 NÖ ROG 2014 

Beilage L = Verordnung Bausperre § 35 NÖ ROG 2014 

 

Die Verordnungen von Bausperren in den Bereichen zwischen der Eisenbahn und der Westautobahn 

wurde in der Ausschusssitzung Zivilschutz, Raumordnung, Personal am 07.11.2023 ausführlich 
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besprochen, wobei der Raumplaner der MG Kirchstetten DI Josef Hameter den Zweck und die Vorteile 

der Bausperre ausführlich erläutert. Die Mitglieder des Raumausschusses stimmten einstimmig für 

eine Empfehlung der Genehmigung an den Gemeinderat. 

 

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 08.11.2023 diesen Top vorberaten und empfiehlt 

einstimmig die Genehmigung.  

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Genehmigung der Verordnung Bausperre § 26 NÖ ROG 2014 (Beilage K) und Genehmigung der 

Verordnung Bausperre § 35 NÖ ROG 2014 (Beilage L). 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

 

 

Top 16: Beschlussfassung Auftragsvergabe BVH Volksschule Elektro-Installationen 

 

Sachverhalt: Am 28. Juni 2023 um 14 Uhr erfolgte die öffentliche Angebotsöffnung im Sitzungssaal der 

Marktgemeinde Kirchstetten. Es liegt der Bericht zur Vergabe von der Firma ‚das leitwerk Ingenieurbüro 

GmbH‘ vor.  

Es wird festgehalten, dass die angebotenen Einheitspreise entsprechend der derzeit aktuellen hohen 

Marktpreissituation angemessen sind. 

Ergebnis der fachtechnischen Prüfung: 

Auf Grund der vorliegenden Prüfung durch den Ausschreiber kann das Billigst- und Bestbieter 

Angebot der Fa. Klenk & Meder GmbH, Klenkstraße 1, 3100 St. Pölten mit einer geprüften 

Angebotssumme von € 460.698,34 inkl. USt. zur Vergabe vorgeschlagen werden. 

Es wird festgehalten, dass es aufgrund der Einsparungsmaßnahmen zu reduzierten Kosten kommen 

wird. Eine neuerliche angepasste Angebotslegung durch die Firma zur Ermittlung der tatsächlichen 

Kosten ist allerdings aufgrund des Vergabegesetzes unzulässig und würde eine Neuausschreibung 

nach sich ziehen. Laut ÖNORM B2110 sowie den Ausschreibungsunterlagen beigelegten 

Vertragsbedingungen sind jedoch Abweichungen (Einsparungen) vom Auftrag möglich.  

 

GGR Winter möchte für alle diese Punkte (Top 16 bis 25) sichergestellt haben, dass die Kosten der zu 

vergebenden Aufträge, wie in den Angeboten ausgeführt, eingehalten und keinesfalls überschritten werden. 

 

20.52 Uhr: GGR Paul verlässt die Sitzung. 

 

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 08.11.2023 diesen Top vorberaten und empfiehlt 

einstimmig die Genehmigung.  

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Auftragsvergabe an die Firma Klenk & Meder GmbH, Klenkstraße 1, 3100 St. Pölten mit einer geprüften 

Angebotssumme von € 460.698,34 inkl. USt. für die Elektro-Installationen für den Zubau der Volksschule 

Kirchstetten.  
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Beilage M = Bericht zur Vergabe, Beilage N = Richtwerte, Beilage O = AGBs Ausschreibungsunterlagen 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

 

 
 

Top 17: Beschlussfassung Auftragsvergabe BHV Volksschule HKLS-Installationen 

 

Sachverhalt: Am 28. Juni 2023 um 14 Uhr erfolgte die öffentliche Angebotsöffnung im Sitzungssaal der 

Marktgemeinde Kirchstetten. Es liegt der Bericht zur Vergabe von der Firma ‚das leitwerk Ingenieurbüro 

GmbH‘ vor.  

Es wird festgehalten, dass die angebotenen Einheitspreise entsprechend der derzeit aktuellen hohen 

Marktpreissituation angemessen sind. 

Ergebnis der fachtechnischen Prüfung: 

Auf Grund der vorliegenden Prüfung durch den Ausschreiber kann das Billigst- und Bestbieter Angebot der 

Fa. Ratzenberger Haustechnik-Installations GmbH, Industriezone Burgerfeld 10, 3150 Wilhelmsburg, mit 

einer geprüften Angebotssumme von € 711.169,58 inkl. USt. zur Vergabe vorgeschlagen werden. 

Es wird festgehalten, dass es aufgrund der Einsparungsmaßnahmen zu reduzierten Kosten kommen wird. 

Eine neuerliche angepasste Angebotslegung durch die Firma zur Ermittlung der tatsächlichen Kosten ist 

allerdings aufgrund des Vergabegesetzes unzulässig und würde eine Neuausschreibung nach sich ziehen. 

Laut ÖNORM B2110 sowie den Ausschreibungsunterlagen beigelegten Vertragsbedingungen sind jedoch 

Abweichungen (Einsparungen) vom Auftrag möglich.  

 

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 08.11.2023 diesen Top vorberaten und empfiehlt 

einstimmig die Genehmigung.  

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Auftragsvergabe an die Firma Ratzenberger Haustechnik-Installations GmbH, Industriezone Burgerfeld 

10, 3150 Wilhelmsburg mit einer geprüften Angebotssumme von € 711.169,58 inkl. USt. für die HKLS-

Installationen für den Zubau der Volksschule Kirchstetten.  

Beilage M = Bericht zur Vergabe, Beilage N = Richtwerte, Beilage O = AGBs Ausschreibungsunterlagen 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

 

 

Top 18: Beschlussfassung Auftragsvergabe BHV Volksschule Fördertechnik 

 

Sachverhalt: Am 28. Juni 2023 um 14 Uhr erfolgte die öffentliche Angebotsöffnung im Sitzungssaal der 

Marktgemeinde Kirchstetten. Es liegt der Bericht zur Vergabe von der Firma ‚das leitwerk Ingenieurbüro 

GmbH vor.  

Es wird festgehalten, dass die angebotenen Einheitspreise entsprechend der derzeit aktuellen hohen 

Marktpreissituation angemessen sind. 
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Ergebnis der fachtechnischen Prüfung: 

Auf Grund der vorliegenden Prüfung durch den Ausschreiber kann das Billigst- und Bestbieter Angebot 

der Fa. Aufzugsbau-Liftservice-Fördertechnik NIBRA GesmbH, Flachgasse 52, 1150 Wien, mit einer 

geprüften Angebotssumme von € 88.596,00 inkl. USt. zur Vergabe vorgeschlagen werden. 

Es wird festgehalten, dass es aufgrund der Einsparungsmaßnahmen zu reduzierten Kosten kommen 

wird. Eine neuerliche angepasste Angebotslegung durch die Firma zur Ermittlung der tatsächlichen 

Kosten ist allerdings aufgrund des Vergabegesetzes unzulässig und würde eine Neuausschreibung nach 

sich ziehen. Laut ÖNORM B2110 sowie den Ausschreibungsunterlagen beigelegten 

Vertragsbedingungen sind jedoch Abweichungen (Einsparungen) vom Auftrag möglich.  

 

22.55 Uhr: GGR Paul nimmt an der Sitzung wieder teil. 

 

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 08.11.2023 diesen Top vorberaten und empfiehlt 

einstimmig die Genehmigung.  

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Auftragsvergabe an die Firma Aufzugsbau-Liftservice-Fördertechnik NIBRA GesmbH, Flachgasse 52, 

1150 Wien mit einer geprüften Angebotssumme von € 88.596,00 inkl. USt. für die Fördertechnik für 

den Zubau der Volksschule Kirchstetten.  

Beilage M = Bericht zur Vergabe, Beilage N = Richtwerte, Beilage O = AGBs Ausschreibungsunterlagen 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

 

 

Top 19: Beschlussfassung Auftragsvergabe BHV Volksschule Pfosten-Riegel-Konstruktion 

 

Sachverhalt: Am 29. Juni 2023 um 10 Uhr erfolgte die öffentliche Angebotsöffnung im Sitzungssaal der 

Marktgemeinde Kirchstetten. Es liegt der Bericht zur Vergabe von der Firma ‚Baukultur, Baumeisterin 

Renate Scheidenberger GmbH‘ vor.  

Es wird festgehalten, dass die angebotenen Einheitspreise entsprechend der derzeit aktuellen hohen 

Marktpreissituation angemessen sind. 

Ergebnis der fachtechnischen Prüfung: 

Auf Grund der vorliegenden Prüfung durch den Ausschreiber kann das Billigst- und Bestbieter Angebot 

der Fa. Reissmüller Baugesellschaft, Wiener Straße 45, 3839 Waidhofen/Thaya, mit einer geprüften 

Angebotssumme von € 189.822,08 inkl. USt. zur Vergabe vorgeschlagen werden. 

Es wird festgehalten, dass es aufgrund der Einsparungsmaßnahmen zu reduzierten Kosten kommen 

wird. Eine neuerliche angepasste Angebotslegung durch die Firma zur Ermittlung der tatsächlichen 

Kosten ist allerdings aufgrund des Vergabegesetzes unzulässig und würde eine Neuausschreibung nach 

sich ziehen. Laut ÖNORM B2110 sowie den Ausschreibungsunterlagen beigelegten 

Vertragsbedingungen sind jedoch Abweichungen (Einsparungen) vom Auftrag möglich.  

 

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 08.11.2023 diesen Top vorberaten und empfiehlt 

einstimmig die Genehmigung.  
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Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Auftragsvergabe an die Firma Reissmüller Baugesellschaft, Wiener Straße 45, 3839 Waidhofen/Thaya, 

mit einer geprüften Angebotssumme von € 189.822,08 inkl. USt. für die Pfosten-Riegel-Konstruktionen 

für den Zubau der Volksschule Kirchstetten.  

Beilage P = Bericht zur Vergabe, Beilage O = AGBs Ausschreibungsunterlagen 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

 

 

Top 20: Beschlussfassung Auftragsvergabe BHV Volksschule Fenster und Beschattung 

 

Sachverhalt: Am 05. Juli 2023 um 10 Uhr erfolgte die öffentliche Angebotsöffnung im Sitzungssaal der 

Marktgemeinde Kirchstetten. Es liegt der Bericht zur Vergabe von der Firma ‚Baukultur, Baumeisterin 

Renate Scheidenberger GmbH‘ vor.  

Es wird festgehalten, dass die angebotenen Einheitspreise entsprechend der derzeit aktuellen hohen 

Marktpreissituation angemessen sind. 

Ergebnis der fachtechnischen Prüfung: 

Auf Grund der vorliegenden Prüfung durch den Ausschreiber kann das Billigst- und Bestbieter 

Angebot der Fa. VIT Gesellschaft m.b.H., Innovationsstraße 2, 3041 Asperhofen, mit einer geprüften 

Angebotssumme von € 208.997,46 inkl. USt. zur Vergabe vorgeschlagen werden. 

Es wird festgehalten, dass es aufgrund der Einsparungsmaßnahmen zu reduzierten Kosten kommen wird. 

Eine neuerliche angepasste Angebotslegung durch die Firma zur Ermittlung der tatsächlichen Kosten ist 

allerdings aufgrund des Vergabegesetzes unzulässig und würde eine Neuausschreibung nach sich ziehen. 

Laut ÖNORM B2110 sowie den Ausschreibungsunterlagen beigelegten Vertragsbedingungen sind jedoch 

Abweichungen (Einsparungen) vom Auftrag möglich.  

 

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 08.11.2023 diesen Top vorberaten und empfiehlt 

einstimmig die Genehmigung.  

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Auftragsvergabe an die Firma VIT Gesellschaft m.b.H., Innovationsstraße 2, 3041 Asperhofen, mit einer 

geprüften Angebotssumme von € 208.997,46 inkl. USt. für die Fenster und Beschattung für den Zubau der 

Volksschule Kirchstetten. Beilage Q = Bericht zur Vergabe, Beilage O = AGBs Ausschreibungsunterlagen 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

 

 

Top 21: Beschlussfassung Auftragsvergabe BHV Volksschule Bodenleger Linoleum 

 

Sachverhalt: Am 17. August 2023 um 10 Uhr erfolgte die öffentliche Angebotsöffnung im Sitzungssaal 

der Marktgemeinde Kirchstetten. Es liegt der Bericht zur Vergabe von der Firma ‚Baukultur, Baumeisterin 

Renate Scheidenberger GmbH‘ vor.  
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Es wird festgehalten, dass die angebotenen Einheitspreise entsprechend der derzeit aktuellen hohen 

Marktpreissituation angemessen sind. 

Ergebnis der fachtechnischen Prüfung: 

Auf Grund der vorliegenden Prüfung durch den Ausschreiber kann das Billigst- und Bestbieter 

Angebot der Fa. Schmied GmbH, Zweigniederlassung St. Pölten, Mühlweg 72-74, 3100 St. Pölten, mit 

einer geprüften Angebotssumme von € 94.124,54 inkl. USt. zur Vergabe vorgeschlagen werden. 

 

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 08.11.2023 diesen Top vorberaten und empfiehlt 

einstimmig die Genehmigung.  

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Auftragsvergabe an die Firma Schmied GmbH, Zweigniederlassung St. Pölten, Mühlweg 72-74, 3100 St. 

Pölten, mit einer geprüften Angebotssumme von € 94.124,54 inkl. USt. für die Bodenlegerarbeiten für 

den Zubau der Volksschule Kirchstetten. Beilage R = Bericht zur Vergabe 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

 

 

Top 22: Beschlussfassung Auftragsvergabe BHV Volksschule Trockenbau 

 

Sachverhalt: Am 17. August 2023 um 10 Uhr erfolgte die öffentliche Angebotsöffnung im Sitzungssaal 

der Marktgemeinde Kirchstetten. Es liegt der Bericht zur Vergabe von der Firma ‚Baukultur, Baumeisterin 

Renate Scheidenberger GmbH‘ vor.  

Es wird festgehalten, dass die angebotenen Einheitspreise entsprechend der derzeit aktuellen hohen 

Marktpreissituation angemessen sind. 

Ergebnis der fachtechnischen Prüfung: 

Auf Grund der vorliegenden Prüfung durch den Ausschreiber kann das Billigst- und Bestbieter 

Angebot der Fa. Friedrich Kletzenbauer Trockenbau GmbH, Wienerstraße 259-261, 8051 Graz, mit 

einer geprüften Angebotssumme von € 138.200,75 inkl. USt. zur Vergabe vorgeschlagen werden. 

 

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 08.11.2023 diesen Top vorberaten und empfiehlt 

einstimmig die Genehmigung.  

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Auftragsvergabe an die Firma Friedrich Kletzenbauer Trockenbau GmbH, Wienerstraße 259-261, 8051 

Graz, mit einer geprüften Angebotssumme von € 138.200,75 inkl. USt. für die Trockenbauarbeiten für den 

Zubau der Volksschule Kirchstetten. Beilage R = Bericht zur Vergabe 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
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Top 23: Beschlussfassung Auftragsvergabe BHV Volksschule Maler 

 

GR Frühauf verlässt um 21.02 Uhr die Sitzung. 

 

Sachverhalt: Am 19. Juli 2023 um 10 Uhr erfolgte die öffentliche Angebotsöffnung im Sitzungssaal der 

Marktgemeinde Kirchstetten. Es liegt der Bericht zur Vergabe von der Firma ‚Baukultur, Baumeisterin 

Renate Scheidenberger GmbH‘ vor.  

Es wird festgehalten, dass die angebotenen Einheitspreise entsprechend der derzeit aktuellen hohen 

Marktpreissituation angemessen sind. 

Ergebnis der fachtechnischen Prüfung: 

Auf Grund der vorliegenden Prüfung durch den Ausschreiber kann das Billigst- und Bestbieter 

Angebot der Fa. Schmied GmbH, Zweigniederlassung St. Pölten, Mühlweg 72-74, 3100 St. Pölten, mit 

einer geprüften Angebotssumme von € 47.213,18 inkl. USt. zur Vergabe vorgeschlagen werden. 

 

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 08.11.2023 diesen Top vorberaten und empfiehlt 

einstimmig die Genehmigung.  

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Auftragsvergabe an die Firma Schmied GmbH, Zweigniederlassung St. Pölten, Mühlweg 72-74, 3100 St. 

Pölten, mit einer geprüften Angebotssumme von € 47.213,18 inkl. USt. für die Malerarbeiten für den 

Zubau der Volksschule Kirchstetten. Beilage S = Bericht zur Vergabe 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

 

GR Frühauf nimmt um 21.04 Uhr wieder an der Sitzung teil. 

 

 

Top 24: Beschlussfassung Auftragsvergabe BHV Volksschule Fliesenleger 

 

Sachverhalt: Am 17. August 2023 um 10 Uhr erfolgte die öffentliche Angebotsöffnung im Sitzungssaal 

der Marktgemeinde Kirchstetten. Es liegt der Bericht zur Vergabe von der Firma ‚Baukultur, Baumeisterin 

Renate Scheidenberger GmbH‘ vor.  

Es wird festgehalten, dass die angebotenen Einheitspreise entsprechend der derzeit aktuellen hohen 

Marktpreissituation angemessen sind. 

 

Ergebnis der fachtechnischen Prüfung: 

Auf Grund der vorliegenden Prüfung durch den Ausschreiber kann das Billigst- und Bestbieter 

Angebot der Fa. Fuchsberger GmbH, Südlandstraße 4, 3362/Mauer/Amstetten, mit einer geprüften 

Angebotssumme von € 40.365,34 inkl. USt. zur Vergabe vorgeschlagen werden. 

 

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 08.11.2023 diesen Top vorberaten und empfiehlt 

einstimmig die Genehmigung.  
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Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Auftragsvergabe an die Firma Fuchsberger GmbH, Südlandstraße 4, 3362/Mauer/Amstetten, mit einer 

geprüften Angebotssumme von € 40.365,34 inkl. USt. für die Fliesenlegerarbeiten für den Zubau der 

Volksschule Kirchstetten. Beilage R = Bericht zur Vergabe 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

 

 

Top 25: Beschlussfassung Auftragsvergabe BHV Volksschule Türsysteme 

 

Sachverhalt: Am 26. Juli 2023 um 10 Uhr erfolgte die öffentliche Angebotsöffnung im Sitzungssaal der 

Marktgemeinde Kirchstetten. Es liegt der Bericht zur Vergabe von der Firma ‚Baukultur, Baumeisterin 

Renate Scheidenberger GmbH‘ vor.  

Es wird festgehalten, dass die angebotenen Einheitspreise entsprechend der derzeit aktuellen hohen 

Marktpreissituation angemessen sind. 

Ergebnis der fachtechnischen Prüfung: 

Auf Grund der vorliegenden Prüfung durch den Ausschreiber kann das Billigst- und Bestbieter 

Angebot der Fa. Tischlerei Lechner GmbH, Hauptstraße 1, 3143 Pyhra, mit einer geprüften 

Angebotssumme von € 95.538,00 inkl. USt. zur Vergabe vorgeschlagen werden. 

 

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 08.11.2023 diesen Top vorberaten und empfiehlt 

einstimmig die Genehmigung.  

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Auftragsvergabe an die Firma Tischlerei Lechner GmbH, Hauptstraße 1, 3143 Pyhra, mit einer geprüften 

Angebotssumme von € 95.538,00 inkl. USt. für die Arbeiten zu den Holz-Türsystemen für den Zubau der 

Volksschule Kirchstetten. Beilage T = Bericht zur Vergabe 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

 

 

Top 26: Beschlussfassung Auftragsvergabe Schreibtisch und Beistelltische in der Buchhaltung 

 

Sachverhalt: Im Buchhaltungszimmer wurde nie ein zweiter Schreibtisch für die Abgabenbuchhalterin 

angekauft. Sie sitzt auf einem Beistelltisch, dieser ist für die tägliche Arbeit zu klein. Im Zuge der 

Anschaffung eines Schreibtisches in derselben Größe wie der von der Haushaltsbuchhalterin, sollen 

auch vorne quer vor dem Fenster Abstelltische angefertigt werden. 

Es liegen zwei Kostenvoranschläge für den Schreibtisch und die Beistelltische vor. 

Angebot Nr. 23/040 Tischlerei Rupert Weigel, Perersdorf 3, 3143 Pyhra zu einem Gesamtbruttopreis 

von € 1.714,56. 
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Angebot Nr. 2023/08 Tischlerei Alois Zauner, Plosdorf 50, 3071 Böheimkirchen zu einem Gesamtbrutto- 

preis von € 1.646,64 

 

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 08.11.2023 diesen Top vorberaten und empfiehlt 

einstimmig die Genehmigung.  

 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 

Auftragsvergabe an den Bestbieter Tischlerei Alois Zauner, Plosdorf 50, 3071 Böheimkirchen laut 

Angebot vom 05.11.2023 KV Nr.: 2023/08 mit einem Gesamtbruttopreis von € 1.646,64. 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

 

 

GR Spiegl verlässt um 21.10 Uhr die Sitzung und nimmt an der nicht öffentlichen Sitzung wieder teil. 

 

 

 

 

Der Bürgermeister Die Schriftführerin 

 

 

 

                                                                                                                

Josef Friedl AL Anita Zauner 

 

 

 

Dieses Protokoll wurde in der Sitzung am                                                 20           genehmigt. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

Vzbgm. Thomas Meyer GGR Robert Winter GR Stephan Zack 


































































































































































































































